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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99110063129000, 99110063129000

Leistungsbezeichnung I Eine Zone oder ein Kompartiment bei der Fischhaltung
in Aquakulturbetrieben als frei von Wassertierseuchen
erklären lassen

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 2 - Bundesauftragsverwaltung: Regelung

Quellredaktion Niedersachsen

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Aquakultur, Wassertierhaltung, Aquakulturbetrieb,
Erklärung, Zone, Kompartimente, Fischhaltung,
Seuchenfrei

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung
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Leistungsgruppierung Tierhaltung und Tierschutz (110)

Verrichtungskennung Erklärung (129)

SDG-Informationsbereich Mitnahme von Tieren, Pflanzen, Alkohol, Tabak,
Zigaretten und anderen Waren bei Reisen in der Union

Lagen Portalverbund Prüfung und Nachweise für Sachkunde und Sicherheit
(2120300), Tier-, Pflanzen- und Naturschutz (2130200),
Verbraucherschutz (2140100)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 24.07.2024

Fachlich freigegen durch Niedersächsisches Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Handlungsgrundlage https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ce
lex%3A32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE
LEX%3A32020R0689&qid=1710858286253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE
LEX%3A32020R2002&qid=1710858453032
https://www.gesetze-im-internet.de/tiergesg/BJNR1324
00013.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fischseuchv_2008/
BJNR231510008.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ce
lex%3A32016R0429
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE
LEX%3A32020R0689&qid=1710858286253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE
LEX%3A32020R2002&qid=1710858453032
https://www.gesetze-im-internet.de/tiergesg/BJNR1324
00013.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fischseuchv_2008/
BJNR231510008.html

Teaser Wenn Sie Wassertiere in Aquakultur halten, können Sie
unter bestimmten Voraussetzungen das Kompartiment
oder die Zone, in dem oder in der sich Ihr Betrieb
befindet, als frei von bestimmten Wassertierseuchen
erklären lassen.
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Volltext Wenn Sie Aquakultur betreiben, können Sie unter
bestimmten Voraussetzungen das Kompartiment oder
die Zone, in dem oder in der sich Ihr Betrieb befindet,
als frei von bestimmten Wassertierseuchen erklären
lassen.
Eine Erklärung der Seuchenfreiheit ist insbesondere
relevant für Aquakulturbetriebe, in denen
Wassertierarten gehalten werden, die in Bezug auf
Wassertierseuchen der Kategorien B oder C gelistet
sind. Diese Seuchen und die betreffenden
Wassertierarten sind im Anhang der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 aufgeführt.
Für die Erlangung der Seuchenfreiheit für eine oder
mehrere dieser EU-gelisteten Wassertierseuchen
müssen Sie nachweisen können, dass das
Kompartiment oder die Zone frei von dieser Seuche
bzw. diesen Seuchen war oder Maßnahmen zur Tilgung
eines Ausbruchs erfolgreich durchgeführt wurden. In
Abhängigkeit davon, welcher Fall bei Ihnen zutrifft, sind
unterschiedliche Unterlagen notwendig.
Sie können die Erklärung entweder nur für ein
Kompartiment oder für eine ganze Zone beantragen.
Eine Zone umfasst ein komplettes, in sich
geschlossenes Wassersystem, zum Beispiel einen See
oder einen Fluss von der Quelle bis zur Mündung.
Häufig umfasst eine solche Zone mehrere
Aquakulturbetriebe, für die ein gemeinsamer Antrag
auf Erklärung der Seuchenfreiheit zu stellen ist. Ein
Kompartiment hingegen umfasst eine abgrenzbare
Teilfunktionseinheit, der mehrere Aquakulturbetriebe
mit einem gemeinsamen System zum Schutz vor
biologischen Gefahren angehören. Das Kompartiment
muss nicht zwingend vom angrenzenden natürlichen
Wasserkreislauf unabhängig sein.
Die Erklärung gilt EU-weit und wird erst wirksam, wenn
sie der EU-Kommission und den übrigen
Mitgliedstaaten als vorläufige Erklärung vorgelegt
wurde und innerhalb von 60 Tagen von der
EU-Kommission oder den anderen Mitgliedstaaten
keine Erläuterungen oder zusätzlichen Informationen
angefordert wurden.

Erforderliche Unterlagen • Antrag
• Vorliegende Zulassung bzw. Registrierung der
betreffenden Aquakulturbetriebe
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  • Nachweis des Nichtvorhandenseins gelisteter Arten
  • Nachweis der Unfähigkeit des Seuchenerregers, zu
überleben
  • Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Unfähigkeit des
Seuchenerregers, zu überleben
  • Meldehistorie der Seuche
  • Nachweis von Seuchenüberwachungsmaßnahmen
  • Karte der Betriebe und Probenahmestellen
  • Einzelheiten zur Probenahme
• Nachweise zur Begründung der Seuchenfreiheit je
nach Grund:

Voraussetzungen • Alle betreffenden Aquakulturbetriebe müssen
zugelassen oder gegebenenfalls registriert sein
• Alle in der Zone oder dem Kompartiment tätigen
Betriebe müssen die Verpflichtungen hinsichtlich der
Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren
gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 2016/429
erfüllen.
• Die Identifizierung von Tieren der Zieltierpopulation
muss sichergestellt sein.
• Bei der Verbringung müssen die Tiere der
Zieltierpopulation beziehungsweise deren Erzeugnisse
die Tiergesundheitsanforderungen für die Verbringung
solcher Tiere und Erzeugnisse innerhalb der Union und
ihren Eingang in die Union erfüllen.
  • Die Seuche wurde bisher nicht nachgewiesen und
die gelisteten Arten in den Populationen der
gehaltenen und wildlebenden Tiere kommen nicht vor
(nur Zone).
  • Die Seuche wurde in den letzten fünf Jahren nicht
nachgewiesen und die Seuche wurde entweder in der
Zone noch nie gemeldet oder sie ist gemeldet worden,
der Seuchenerreger hat aber nicht überlebt (nur Zone).
  • Die Seuche wurde in den letzten 25 Jahren gemeldet,
aber sie wurde getilgt und über die letzten zehn Jahre
wurde eine Seuchenüberwachung bei den gehaltenen
Tieren und den Präventionsmaßnahmen durchgeführt,
die bekräftigt, dass ein Auftreten der Seuche bei
wildlebenden Tieren gelisteter Arten innerhalb der
Zone nicht bekannt ist (nur Zone).
  • Es wurde ein Tilgungsprogramm von dem
Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (LAVES) genehmigt und
erfolgreich durchgeführt
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  • Nur für Kompartimente: Die Betriebe im
Kompartiment nehmen den Betrieb erstmalig oder
erneut neu auf
• Eine der folgenden Begründungen zur
Seuchenfreiheit muss nachgewiesen werden:
• Nur für Kompartimente: Sofern das Kompartiment
vom Gesundheitsstatus der benachbarten natürlichen
Gewässer abhängig ist, muss eine wirksame
seuchenspezifische Trennung sichergestellt sein
• Nur für Kompartimente: Alle im Kompartiment
tätigen Aquakulturbetriebe müssen einem
einheitlichen Managementsystem zum Schutz vor
biologischen Gefahren unterliegen

Kosten

Verfahrensablauf Der Antrag zur Erklärung der Seuchenfreiheit kann
schriftlich oder online beantragt werden. Wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Voraussetzungen erfüllt werden,
beantragen Sie die Erklärung beim LAVES.
• Sie reichen den Antrag und entsprechend der
Grundlage für die Seuchenfreiheit alle nötigen
Nachweise ein.
• Die Behörde prüft, ob alle Voraussetzungen
vorliegen.
• Gegebenenfalls kommt die Behörde mit Rückfragen
auf Sie zu oder fordert weitere Unterlagen oder
Nachweise an.
• Wenn die Behörde die Voraussetzungen als erfüllt
ansieht, erfolgt eine Mitteilung an das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL), das wiederum eine vorläufige Erklärung
veröffentlicht. Die EU-Kommission und die anderen
Mitgliedstaaten werden vom BMEL über die
Veröffentlichung der vorläufigen Erklärung in Kenntnis
gesetzt.
• Sofern innerhalb von 60 Tagen nach Bekanntgabe der
vorläufigen Erklärung von Seiten der EU-Kommission
oder der anderen Mitgliedstaaten keine Erläuterungen
oder zusätzlichen Informationen angefordert wurden,
ist die vorläufige Erklärung wirksam.
• Die Behörde übermittelt einen entsprechenden
Bescheid über die Seuchenfreiheitserklärung des
betreffenden Kompartiments oder der betreffenden
Zone.
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Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tie
rgesundheit/gesundheit_von_fischen_krebstieren_und_
weichtieren/informationen_fur_aquakulturbetriebe/tier
seuchenrechtliche-verpflichtungen-fuer-betreiber-von-
aquakulturanlagen-89470.html#IV
https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tie
rgesundheit/gesundheit_von_fischen_krebstieren_und_
weichtieren/informationen_fur_aquakulturbetriebe/tier
seuchenrechtliche-verpflichtungen-fuer-betreiber-von-
aquakulturanlagen-89470.html#IV

Hinweise

Rechtsbehelf Klage vor dem Verwaltungsgericht

Kurztext • Fischhaltung in Aquakulturbetrieben seuchenfreie
Zonen oder seuchenfreie Kompartimente Erklärung
• Erklärung einer Zone oder eines Kompartiments als
frei von bestimmten Wassertierseuchen
• Für Betriebe, die Wassertiere in Aquakultur halten
• Alle Betriebe in der Zone oder dem Kompartiment
müssen die Voraussetzungen erfüllen
• Es muss nachgewiesen werden, dass die Seuche in
der Zone oder dem Kompartiment entweder nicht
vorkommt oder getilgt wurde
• Zuständig: Niedersächsisches Landesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES)
und für die Bekanntgabe der vorläufigen Erklärung an
die EU-Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten
das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL)

Ansprechpunkt Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES) Niedersachen

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Eine Zone oder ein Kompartiment bei der Fischhaltung
in Aquakulturbetrieben als frei von Wassertierseuchen
erklären lassen, Have a zone or compartment in fish
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farming in aquaculture establishments declared free of
aquatic animal diseases
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